Hochlöblicher böhm. stand. Landesausschuss!
Bei der seitens Eines hochlöblichen Landesausschusses beabsichtigten Organisiergung der ständischen Bibliothek, dürfte Hochderselbe auf Bohemica – namentlich was Verfassung und Legislatur betrifft, - einen vorzugsweisenwerth zu legen geruhen.

Der ehrerbietigst Unterzeichnete befindet sich seit langer Zeit im Besitznachfolgender diese Richtung berühender vaterländischer Werke:

a: Práva a zřízení zemská králowství Czeského. Letha 1564. Origin. Auflage

b: Práwa městská králowstwí Czieského Anno Domini 1579. Orig. Auflage.

C: Der röm. kais. auch zu Hung. u. Böhaims etc. königl. Majestat Ferdinandi des Andern vernewerte Landesordnung deroselben Erbkönigreichchs Böhaims. Orig. Auflage 1627.

D: Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josefino-Carolinus. Prag 1720.

Insofern Ein Hochlöblicher böhm. stand. Landesausschuss diese im Verkehre nicht häufig vorkommenden Werke der hohen Aufnahme in seine Bibliothek nicht unwürdig erachten sollte, erlaubt sich der in Ehrfurcht Unterzeichnete, gestützt auf eine längere treuergebene Dienstleistung, die Bitte gehersamst auszusprechen: dieselben alb einen schwachen Beweis Seiner hochverehrung, von ihm in hohen Gnaden annehmen zu wollen.
Derselbe schmeichelt sich der gnädigen Willfahrung um so mehr, als er diese seine Bitte nur mit Vorwissen und eingeholter Billigung des hochverehrten Herrn Landesausschussbeisitzers und Referenten in Bibliotheks. Angelegenheiten P.T.Herrn Grafen von Nostitz – einzubringen sich erkühet.
Prag am 22. November 1858

Knaur

Ständliches Sekretär

Zadní strana

Praes. Den 24. November 1858

F.85.660.

Hochlöblicher böhm. stand. Landesausschuss.

Carl Knauer, böhmisch ständ. Sekretär

biethet einige auf die Verfassung und Gesetzgebung des Königreichs Böhmen bezug habende ältere Werke, zur hohen Aufnahme in die zu gründende Bibliothek ehrerbietigst an.
